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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung der „Geplanten Bildungseinrichtung des Interkulturellen Bildungszent-

rums e. V. (IBG)“ an der Roßheidestraße 

 
Begründung: 

 

Bereits 1976 gründete sich die muslimische Gemeinschaft als Mitglied des Verbandes der Islami-

schen Kulturzentren e. V. (ViKZ) in Gladbeck-Brauck. Nach einer Umstrukturierung des Dachver-

bandes 2006 ließ sich das Interkulturelle Bildungszentrum e. V. (IBG) ins Vereinsregister eintragen. 

Der Sitz des Vereins ist an der Breukerstraße 79 – 81. 

 

Die Tätigkeit des IBG bezieht sich auf die religiösen, sozialen und kulturellen Bereiche. Die Beglei-

tung von jungen Menschen in allen schulischen, religiösen und ethischen Themen bekommt dabei 

eine besondere Aufmerksamkeit. Die Förderung des friedlichen Zusammenlebens, insbesondere bei 

unterschiedlicher ethnischer Herkunft und religiöser Haltung und das Einsetzen für das Gemein-

wohl, werden in der pädagogischen Arbeit vermittelt. 

 

Im Juni 2010 beschloss der Jugendhilfeausschuss der Stadt Gladbeck, dem Interkulturellen Bil-

dungszentrum die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 Sozialgesetzbuch 

(SGB) – Achtes Buch (VIII) zu geben. Diese Anerkennung machte den Weg frei zum Betreiben eines 

Jungenwohnheimes zum Wochenend- und Ferienbetrieb. Das Landesjugendamt Westfalen-Lippe 

(LWL) als zuständige Aufsichtsbehörde erteilte 2011 dem IBG eine entsprechende Betriebserlaubnis 

für die Unterbringung von 26 Jungen. Neben einer religiösen und ethischen Unterweisung erhalten 

die Jungen seitdem gezielte Unterstützung in schulischer Bildung. Eine an den Bedürfnissen des 

einzelnen Jungen zugeschnittenen Nachhilfe und individueller Förderung ist mit im Angebot ent-

halten. 
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Um eine gute und erfolgreiche pädagogische Arbeit gewährleisten zu können, beabsichtigt das IBG 

den Neubau einer Bildungseinrichtung an der Roßheidestraße, hinter Haus Nr. 30. Geplant ist ein 

zweieinhalbgeschossiger Bau, in dem maximal 30 Jungen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren wo-

chentags mit Übernachtung betreut werden. Die teilnehmenden Jungen besuchen weiterhin die 

Regelschulen aller Schulformen. Nach Prüfung sämtlicher Antragsunterlagen, insbesondere des 

pädagogischen Konzeptes und der Baupläne, erteilt das Landesjugendamt (LWL) auf Grundlage des 

§ 45 SGB VIII die Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung. Die bisherigen Räume für Wochenend- 

und Ferienübernachtung werden nach Fertigstellung des neuen Gebäudes zur pädagogischen Ar-

beit mit Mädchen genutzt. 

 

Der Baugrund gehört der Stadt Gladbeck. Es ist vereinbart, das Grundstück im Rahmen eines Erb-

baurechtsvertrages gegen eine Pacht zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Vertreter und Vertreterinnen des IBG berichten in der Ausschusssitzung über den Stand der 

Pläne zum Neubau der Bildungseinrichtung. 

 

Ein Vertreter der Genehmigungsbehörde (LWL) wird auch anwesend sein. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Jugendhilfeausschuss und der Integrationsrat nehmen den Bericht der Verwaltung zur 

Kenntnis.  

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V. 

 

 

 

 Rainer Weichelt 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der gemeinsamen Sitzung des 

X Jugendhilfeausschusses und des Integrationsrates 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


